
 

 

 

 

 
 

 

 
Bezeichnung: 
 
Baugenehmigungsverfahren und Düngerecht 
 
 
Sachverhalt: 
 
In den Verfahren zur Genehmigung von Neubauten oder Erweiterungen geplanter 
Tierhaltungsanlagen und Biogasanlagen haben die Antragsteller/innen den Nachweis des 
dauerhaft gesicherten Verbleibs der anfallenden Gülle, des Kots oder der Gärreste zu führen. 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Planung wird die Berücksichtigung des 
Düngerechts in den Genehmigungsverfahren erläutert. Auf die Inhalte und die Prüfung der in 
den Verfahren einzureichenden Konzepte für die Nährstoffverwertung werden Vertreter/innen 
der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Bezirksstelle Bremervörde als zuständige 
Düngebehörde näher eingehen. 
 
 
In Vertretung 
 
 
(Dr. Lühring) 
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